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1. Anlass und Aufgabenstellung 
In der Waldabteilung „Stockholz“ ca. 3,5 km südlich von Hilpoltstein wird die Möglichkeit des 

Abbaus von Sand durch die Fa. Pleinfelder Quarzsand GmbH, Pleinfeld,  geprüft. 

Im Rahmen der Untersuchungen zur Vorbereitung des Genehmigungsverfahrens ergab sich 

die Notwendigkeit, das Vorkommen von nach §30 BNatSchG / Art. 23 BayNatSchG 

geschützten Waldflächen trockener Standorte zu prüfen.  

BayLFU (2012) nennt Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte als gesetzlich 

geschützte Biotope (BNatSchG §30, BayNatSchG Art. 23): 

Im Rahmen dieser Prüfung wurde ein ca. 20,5 ha großes Untersuchungsgebiet auf das 

Vorkommen entsprechenden Lebensraumtypen/Waldgesellschaften begangen. 

. 

2. Lage des Untersuchungsgebiets 
Das Untersuchungsgebiet (USG) umfasst ca. 20,5 ha und liegt ca. 3,5 km südlich der Stadt 

Hilpoltstein und unmittelbar nordöstlich der Weihersmühle bei Unterrödel. 

 

Abb. 1: Übersichtskarte – Lage des USG (Grenze: grün, Kartengrundlage: 

www.bayernatlas.de). 

Die potentielle Abbaufläche liegt im Naturraum 113 (Meynen & Schmitthüsen) 

„Mittelfränkisches Becken“ auf dem Höhenzug zwischen dem Tal der Roth im Süden und 

dem Tal des Minbachs im Norden. 

In den Talräumen herrscht Grünlandnutzung vor, an den Talflanken teilweise Ackerbau. 
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Der Höhenzug zwischen den beiden Talräumen ist prinzipiell bewaldet. Zurückliegende 

Sand-Abbauvorhaben ließen jedoch ein heterogenes Landschaftsbild aus Kiefernwald, 

Abbaugruben und Baggerseen entstehen. 

Im vorliegenden Gutachten wurden ausschließlich die Waldflächen im USG bewertet. 

 

 

Abb. 2 & 3: Grenze (grün) des Untersuchungsgebiets (Kartengrundlage: 

www.bayernatlas.de). 
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Abb. 4: Geologie im USG (Kartengrundlage: www.umweltatlas.bayern.de). 

Die geologische Situation im USG ist vom Keuper und seinen Erosionsprodukten geprägt. Im 

Süden des USG  steht der Mittlere Burgsandstein an. Der nördliche Bereich des USG 

umfasst sandige Talablagerungen. Dazwischen wurden Flugsande kartiert.  

Somit sind die geologischen Voraussetzungen für die Vorkommen von Wäldern und 

Gebüschen trockenwarmer Standorte als gesetzlich geschützte Biotope (BNatSchG §30, 

BayNatSchG Art. 23) gegeben. 
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3. Methodik 

 
Um die nach §30 BNatSchG geschützten Waldgesellschaften trocknerer Standorte im USG 

zu erfassen, wurde in einem zweistufigen Kartierverfahren vorgegangen: 

 Eine erste Begehung mit einem groben Erfassungsraster diente der Ermittlung von 

Waldstrukturen, in denen nach §30 BNatSchG geschützte Waldgesellschaften 

trocknere Standorte prinzipiell vorkommen bzw. ausgeschlossen werden können. 

 Teilflächen, in denen die gesuchten Vegetationsstrukturen erwartet werden können, 

wurden in einem engen Raster von ca. 25 m begangen. 

Als Erfassungsgrundlage diente ebenso eine Bestandserhebung der Pflanzen und Tiere 

seitens des Planungsbüros Paul (Stefan Redlbeck). 

 

Zur Identifizierung der nach §30 BNatSchG geschützten Waldgesellschaften trockener 

Standorte wurden prinzipiell die Kriterien des Kartierschlüssels (BayLFU 2012) angewandt. 

Zusätzlich wurde zur Bewertung der Flächen die Anforderungen des FFH-LRT 91T0 (Fischer 

et al. 2009, PAN & ILOK 2010, Scheuerer et al. 2012) herangezogen. 

Entsprechend der og. Quellen wurden die Erfassungskriterien den bayerischen 

Gegebenheiten angepasst: 

 Die Deckung der Strauchflechten der Gattungen Cladonia und Cetraria beträgt mehr 

als 10%. 

 Die Artenzusammensetzung der Strauchflechten ist typisch. 

 Störzeiger wie Avenella flexuosa und Vaccinium myrtillus sind nur punktuell 

vorhanden. 

 Die Fläche hat eine Ausdehnung von mehr als 500 m². 

 
 Strukturen A B C 
Ursprüngliche 
Vorgabe BfN: 

Gesamtdeckung 
Flechten % und 
Deckung 
Strauchflechten 
% 

Flechten gesamt 
>50 % und 
Strauchflechten 
>25 % 

Flechten gesamt 
>30–50 % und 
Strauchflechten 
10–25 % oder 
Flechten gesamt 
<50 % aber 
Strauchflechten 
>25 % 

Flechten gesamt 
>30–50 % und 
Strauchflechten 
<10 % 

Anpassung in 
Absprache mit 
LWF, Februar 
2011: 

Gesamtdeckung 
Flechten %  
 

Flechten gesamt 
≥50 %  

Flechten gesamt 
≥30–50 %  

Flechten gesamt 
10–30 % 

BfN, Januar 2012: Deckung von 
Strauchflechten(1) 
auf dem 
Waldboden(2)  

>25 % im 
überwiegenden 
Teil des jeweiligen 
Vorkommens 

>15–25 % im 
überwiegenden 
Teil des jeweiligen 
Vorkommens 

10–15 % im 
überwiegenden 
Teil des jeweiligen 
Vorkommens 

Tab.1: Vergleich verschiedener Erfassungsstandards für Flechten-Kiefernwälder. 



 

7 

 

 

4. Syntaxonomischer Überblick über die außeralpinen 
Kiefernwald-Typen Mitteleuropas 

 

Als Grundlage für den nachfolgenden syntaxonomischen Überblick der außeralpinen 

Kiefernwald-Typen dienten die Bearbeitungen von Matuszkiewicz (1962) und Mikyska (1964) 

sowie die aktuellen Synopsen von Brunner & Lindacher (1994) und Heinken (2008). 

 

Klasse: Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Siss. et Vlieger 1939 
        1. Ordnung: Piceetalia abietis Pawl. in Pawl., Sokol. et Wall. 1928 
               1. Verband: Dicrano-Pinion Matusz. 1962 em. Oberd. 1979 
                           Assoziation Leucobryo-Pinetum Matusz. 1962 
                           Assoziation Betulo carpaticae-Pinetum sylvestris (Jung 1960) Mik. 1970 
                           Assoziation Peucedano-Pinetum Matuszkiewicz (1962) 1973 
                           Assoziation Empetro nigri-Pinetum sylvestris Libb. & Siss. 1939 ap. Libb. 

1940 em. Wojterski 1964 
                           Assoziation Diantho arenariae-Pinetum sylvestris Müller-Stoll & Krausch 

1959 
               2. Verband: Vaccinio uliginosi-Betulion pubescentis (Lohmeyer & R. Tüxen in R. 

Tüxen 1955) Oberd. 1957 
                           Assoziation Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris Kleist 1929 
                           AssoziationVaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae Oberd. 1934 em. Seibert 

in Oberd. et al. 1992 
 
Klasse: Erico-Pinetea Horvat 1959 
        1. Ordnung: Erico-Pinetalia Horvat 1959 
               1. Verband: Erico-Pinion Br.-Bl. in Br.-Bl., Siss. et Vlieger 1939 nom. inv. Hölzel 

1996 
                           Assoziation Cytiso nigricantis-Pinetum Br.-Bl. 1932 
                           Assoziation Pyrolo-Pinetum sylvestris (Libb. 1933) E. Schmid 1936 
                           Assoziation Polygalo-Pinetum Reinh. 1944 
                           Assoziation Buphthalmo-Pinetum Hemp 1995 
 
 

5. Kiefernwaldtypen Bayerns im USG 
 

Von den oben gelisteten Kiefernwald-Assoziationen können als §30 BNatSchG-Flächen im 

USG nur  folgende Gesellschaft vorkommen:  

Pyrolo-Pinetum / Peucedano-Pinetum Hölzel 1996 (FFH LRT: 91U0 - Kiefernwälder der 
sarmatischen Steppe)  

Leucobryo-Pinetum Matusz. 1962 (FFH-LRT: 91T0 - Mitteleuropäische Flechten-
Kiefernwälder) 

Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris Kleist 1929 

 
Neben pflanzensoziologischen Aspekten erfolgte die Zuordnung des Schutzstatus nach 

folgenden Tabellen (BayLFU 2012): 
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Abb. 3 – 6: Anzuwendende Tabellen aus BAYLFU (2012). 

 

Nach BayLFU 2012 (S. 17 & 18) müssen bei Waldbiotopen auch die Standortfaktoren 

herangezogen werden: 

„Die nach §30 BNatSchG / Art. 23 BayNatSchG geschützten Biotope bestimmen sich in der 

Mehrzahl nach der aktuell vorhandenen Vegetation, bei Wäldern grundsätzlich nach der 

Vegetation und nach dem Standort. In Wäldern ergänzen beide Ansprachekriterien einander 

und führen in den meisten Fällen zum gleichen Ergebnis. Für die Zuordnung ist es dabei 

erforderlich, dass die in Frage stehenden Biotope zumindest in ihrem Kernbereich deutliche 

Ausprägungen aller geforderten Merkmale (Vegetation und Standort betreffend) aufweisen.“ 

„Kartierung im Wald: In einem Teil der Fälle erfolgt die Abgrenzung aufgrund der Ausbildung 

der Pflanzendecke, in einem anderen Teil der Fälle aufgrund von im Gelände erkennbaren 

Standortsmerkmalen. Welches der beiden Abgrenzungsverfahren im Einzelfall Vorrang hat, 

richtet sich nach der Art der Biotope. Den sicher ansprechbaren und eindeutigen Merkmalen 

ist dabei in zweifelhaften Fällen stets der Vorzug zu geben. Für die Abgrenzung nach 

Standortsmerkmalen sind, soweit vorhanden, die Ergebnisse der forstlichen 

Standortskartierung heranzuziehen.“ 
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6. Anwendung des §30 BNatSchG auf die Kiefernwälder im USG 

Das Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris Kleist 1929 konnte im USG nicht nachgewiesen 

werden. Bodensaure, ombotrophe Standorte fehlen im USG. 

Das Pyrolo-Pinetum / Peucedano-Pinetum Hölzel 1996 (FFH LRT: 91U0 - Kiefernwälder der 

sarmatischen Steppe) könnte im USG vorkommen, da basische Sande im Keuper nicht 

auszuschließen sind. Vorkommen der Breitblättrigen Ständelwurz (Epipactis helleborine 

agg.) im USG belegen, dass wohl Verwitterungsprozesse basischer Keuperletten den sauren 

Charakter  des Flug- und Schwemmsandes abgeschwächt haben müssen. 

Einige Florenelemente wie das Grünblütige Wintergrün (Pyrola chlorantha), das Birngrün 

(Orthilia secunda) oder der Fichtenspargel (Monotropa hypopytis) geben Hinweise auf ein 

Vorkommen des Pyrolo-Pinetum.  

Jedoch fehlen nach BayLFU 2012 wertgebende Charakterarten wie die Heidesegge (Carex 

ericetorum) oder der Schwarzwerdende Geißklee (Cytisus nigricans).  

Da die Bestände des Pyrolo-Pinetum aufgrund der Florenverarmung (nach Westen hin) der 

von kontinentalem Klima geprägten Gesellschaft dem Leucobryo-Pinetum sehr ähnlich 

erscheinen, wurden die fraglichen Bestände der Leucobryo-Pinetum - Vaccinium vitis-idaea-

Variante zugeordnet ( ④ ). 

6.1 Bestand nach §30 BNatSchG geschützter Kiefernwälder im USG 

Aus der Assoziation des Leucobryo-Pinetum Matusz. 1962 wurden folgende geschützte 

Vegetationseinheiten im USG vorgefunden:   

Leucobryo-Pinetum cladonietosum ① 

Auffällig ist in dieser Vegetationseinheit die geringe Abundanz der Heidelbeere. Ihre mittlere 

Deckung sinkt auf unter 5%. Damit verbunden ist ein Verlust an Vitalität: die Wuchshöhe 

beträgt meist 10 cm oder weniger. Von diesen Einbußen sind die anderen Zwergsträucher 

ebenso betroffen, wobei sich die Preiselbeere als die konkurrenzstärkste Art erweist. Sie 

prägt als einzige Höhere Pflanze das Erscheinungsbild dieser Vegetationseinheit. Quercus 

robur und Fagus sylvatica fehlen vollständig. 

Dominant treten die Flechten in Erscheinung: mit neun und mehr Arten decken sie 

mindesten 10% und bis zu 50% des Bodens. Neben den die Assoziation kennzeichnenden 

Arten Cladonia arbuscula, C. rangiferina kommen im Gebiet Cladonia furcata und C. gracilis 

ihren Verbreitungsschwerpunkt. Unter den Moosen ist das Zurücktreten der allgemeinen 

Säurezeiger (Pleurozium schreberi, Hypnum cupressiforme) auffällig. Hinzukommt Hypnum 

jutlandicum, Dicranum polysetum oder Leucobryum glaucum. Auch Dicranella heteromalla 

könnte in dieser Subassoziation auf den teilweise offenen Sandflächen gedeihen, fehlt 

jedoch im USG. 

Diese Subassoziation stockt typischerweise auf den grundwasserfernen, feinerdearmen 

Flugsandbereichen. Dementsprechend herrschen Podsole in normaler oder Braunerde-

Ausbildung bei der Bodenbildung vor. 
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Leucobryo-Pinetum - Vaccinium vitis-idaea-Variante ② 

Die Zwergstrauchschicht wird in diesen Beständen von Besenheide und Preiselbeere 

geprägt. Der Anteil der Bodenflechten ist wegen der dichten aber niedrigen 

Zwergstrauchschicht gering. Cladonia arbuscula, C. rangiferina und C. gracilis bzw. C. 

furcata kommen mit geringer Stetigkeit und geringen Deckungswerten vor. 

 

Leucobryo-Pinetum callunetosum ③ 

Es handelt sich um Kiefernwälder, deren Unterwuchs von Calluna vulgaris dominiert wird. 

Die Besenheide deckt meist über 50%. Die Beerensträucher verlieren an Deckung, wobei 

der mittlere Wert von Vaccinium vitis-idea mit 20% den von V. myrtillus deutlich übertrifft. Die 

Heidelbeere und die Drahtschmiele fallen i.d.R. aus oder erreichen im USG sehr geringe 

Deckungswerte unter 1%. 

Trotzdem erreicht die Deckung der Feldschicht Werte um die 90%. Dies wirkt sich auf 

Artenvielfalt und Abundanz der Kryptogamen negativ aus: Cetraria islandica und 

kleinwüchsige Cladonia-Arten fallen aus; Stetigkeit, Deckung sowie Artenzahl der Flechten 

erreichen hier maximal die Werte, die sich von umgebenden Wäldern des Leucobryo-

Pinetum typicum nicht unterscheiden.  

 

Im Folgenden werden an die Vorkommen nach §30 BNatSchG geschützter Kiefernwälder 

räumlich aufgezeigt: 

 

 

 

 

 
 
                ③          ① 

 
 
 
           ②                ② 

       
             ④      ② 
        

 

 

      

 

 

Abb. 7: Geschützte Waldbereiche (blau) mit Angabe der Fläche in Hektar und Angabe zum 

geschützten Lebensraumtyp (①Leucobryo-Pinetum cladonietosum; ②Leucobryo-Pinetum - 

Vaccinium vitis-idaea-Variante. ③Leucobryo-Pinetum callunetosum, ④ Pyrolo-Pinetum).  
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6.2 Berücksichtigung der Standortkriterien bei der Ermittlung nach 
§30 BNatSchG geschützter Kiefernwälder im USG 

 

BayLFU 2012 fordert die Berücksichtigung der Standortfaktoren für die Erfassung der zu 

schützenden „Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte“. 

Dabei wird der Standort wie folgt beschrieben (Tafel 8 ebenda):  

„sehr trockene bis trockene, in Ausnahmefällen auch mäßig trockene Sande oder 

Silikatgrusböden, podsoliert und nährstoffarm, häufig ehemals streugenutzt.“ 

Deshalb wurden die Standortfaktoren vor Ort durch punktuelle Aufgrabungen an Standorten 

potentieller § 30-Flächen überprüft: 

 Es ist eine Rohhumus-Schicht nachweisbar. 

 Im B-Horizont kann eine Podsolierung nachgewiesen werden. 

 Der B-Horizont ist nur gering-mächtig ausgebildet. 

 Der C-Horizont besteht, soweit nachgegraben wurde, aus verdichteten Sanden. 

 Anzeichen auf Wechselfeuchte konnten nicht nachgewiesen werden. 

Somit sind die Standortanforderungen erfüllt. 

 

Legt man die geologische Karte Bayern 1:25.000 zu Grunde, so liegt die nordwestliche 

Fläche an der Grenze zu den sandigen Talablagerungen. Das Geländerelief und die helle 

Farbe des Sandes legen jedoch nahe, dass sich auch unterdieser Fläche 

Flugsandablagerungen befinden. 

Gerade an den Rändern der Talräume wechseln im Mittelfränkischen Becken 

Schwemmsande und Flugsande kleinräumig und gehen ineinander über. So können 

schwemmsande auch von Flugsanden überdeckt sein. 

 

Vor Ort ist kein Widerspruch zu den geforderten Standortkriterien zu erkennen. 

 

6.3 Nicht nach §30 BNatSchG geschützter Kiefernwälder im USG 

Im USG gibt es auch einige kleinere Vorkommen von Bodenflechten, sowie Kiefernbestände 

mit Preiselbeere, Besenheide und z. T. mit Mausohrhabichtskraut (Hieracium pilosella) oder 

Rotschwingel (Festuca rubra), die nicht den Anforderungen des §30 BNatSchG genügen. 

Diese Vorkommen weisen entweder eine zu geringe Fläche auf oder die Artmächtigkeit der 

geforderten Charakterarten ist zu gering, um den Schutzanforderungen entsprechen: 

 Die Ausdehnung der Flächen ist zu klein und erreicht die Mindestausdehnung von 

500m2 nicht. Es sind keine Flächen ähnlicher Qualität in unmittelbarer Nachbarshaft, 

um eine größere Ausdehnung durch Kombination der Einzelflächen erzielen zu 

können. 

 Der Anteil der Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) ist zu hoch, so dass die Kriterien 

nicht erfüllt werden können. 



 

13 

 

 

Abb. 10: Waldbereiche, die Charakterarten geschützter Kiefernwald-Gesellschaften 

aufweisen, aber nicht unter den Schutz des §30 BNatSchG fallen (orange eingefärbte 

Flächen mit rotem Rand). 
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7.  Zusammenfassende Beurteilung der Vorkommen nach §30 
BNatSchG geschützten Kiefernwälder im geplanten 
Abbaugebiet 

 

Im USG kommen im Bereich nördlich des Ortsverbindungswegs Pyras - Unterrödel 

Kiefernwaldbestände vor, die dem Schutz des § 30 BNatSchG unterliegen. 

E handelt sich um folgende Vegetationseinheiten: 

Leucobryo-Pinetum cladonietosum  

Leucobryo-Pinetum - Vaccinium vitis-idaea-Variante  

Leucobryo-Pinetum callunetosum  

 

Die kartographisch festgehaltenen Vorkommen dieser Gesellschaften erfüllen die Kriterien 

gemäß BayLFU (2012) in Bezug auf die Ausstattung mit wertgebenden Arten, sowie die 

Flächengröße. 

Die Fläche geschützter Waldgebiete beträgt ca. 2.000 m². 

Dies teilen sich wie folgt auf die drei Vegetationseinheiten auf: 

Leucobryo-Pinetum cladonietosum      ca.   400 m² 

Leucobryo-Pinetum - Vaccinium vitis-idaea-Variante   ca.   900 m² 

Leucobryo-Pinetum callunetosum      ca.   700 m² 

 

Es besteht die fachliche Option zwei kleinere Vorkommen in räumlichen Bezug zu 

geschützten Flächen zu setzen, so dass sich die Fläche der Wälder, die dem Schutz des § 

30 BNatSchG unterliegen um ca. 300 m2 auf 2.300 m2 erhöhen würde. 

 

 

Schwabach, 07. Oktober 2018    Dr. Gerhard Brunner 
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9. Anhang 

Definition der Kiefernwald-Lebensraumtypen durch die FFH-Richtlinie 

Die Vorgaben der Europäischen Union (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2003), des Bundes (z. B. 
SSYMANK et al. 1998, FARTMANN et al. 2001) und der Länder zur Definition und 
Abgrenzung der FFH-Lebensraumtypen finden auch im FFH-Monitoring Anwendung.  

Für Bayern haben das LfU (Bayerisches Landesamt für Umwelt) und die LWF 
gemeinsam ein Handbuch der Lebensraumtypen erstellt, das Definitionen des BfN 
(SSYMANCK et al. 1998) und bayerntypische Definitionen der Lebensraumtypen 
zusammenfasst und Hinweise für die Kartierarbeit enthält (BAYERISCHES LANDESAMT FÜR 

UMWELT & BAYERISCHE LANDESANSTALT FÜR WALD UND FORSTWIRTSCHAFT 2009). 
 

LRT 91T0 „Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder“ 

Für die Flechtenkiefernwälder wurden Mindestanteile von 10 % Flechtendeckung 
festgelegt. Es wurde ab einer Größe von 500 m² kartiert. 
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Abb.11:  Leucobryum-Pinetum cladonietosum. 

 

 

Abb, 12: Vorkommen des Fichtenspargels (Monotropa hypopitys) im Leucobryo-Pinetum - 
Vaccinium vitis-idaea-Variante 
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Abb, 12: Vorkommen des Grünblütigen Wintergrüns (Pyrola chlorantha) im Leucobryo-
Pinetum - Vaccinium vitis-idaea-Variante 

 

 

Abb, 12: Leucobryum-Pinetum callunetosum 
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Abb. 12: Vorkommen des Keulenbärlapps (Lycopodium clavatum) im USG. 

 

 

Abb. 12: Kiefernwald mit Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) und Preiselbeere (Vaccinium 
vitis-idea) – kein Schutz nach § 30 BNatSchG. 

 

 

 


